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VERMERK 

Betr.: - Abstimmungsergebnis  

- VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 in Bezug auf 
zusätzliche Mittel und Durchführungsbestimmungen zur Unterstützung der 
Krisenbewältigung im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und 
ihrer sozialen Folgen und der Vorbereitung einer grünen, digitalen und 
stabilen Erholung der Wirtschaft (REACT-EU) 

= Annahme des Gesetzgebungsakts 

= Ergebnis des am 22. Dezember 2020 abgeschlossenen schriftlichen 
Verfahrens 

  

Das Ergebnis der Abstimmung über den oben genannten Gesetzgebungsakt ist in Anlage 1 

enthalten. 

Bezugsdokument: 

 

PE-CONS 58/20. 

Datum der Annahme des Beschlusses über die Anwendung des schriftlichen 

Verfahrens durch den AStV: 18.12.2020 

Die Protokollerklärungen und/oder Erklärungen zur Stimmabgabe sind in Anlage 2 enthalten 
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ANLAGE 1 

______________________
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ANLAGE 1 COMM.2.C  DE 
 

ANLAGE 2 

Erklärung Polens 

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist als Grundrecht in den Verträgen der Europäischen 

Union verankert. Polen gewährleistet die Gleichstellung von Frauen und Männern im Rahmen des 

polnischen Rechtssystems, im Einklang mit den völkerrechtlich bindenden 

Menschenrechtsinstrumenten und im Rahmen der Grundwerte und -prinzipien der Europäischen 

Union. Daher wird Polen bei Formulierungen, die den Begriff „Geschlecht“ beinhalten, ihn als 

Gleichstellung von Frauen und Männern gemäß Artikel 8 AEUV auslegen. 

Ferner vertritt Polen in Bezug auf Erwägungsgrund 7 die Auffassung, dass die Anwendung der 

Konditionalitätsregelung zum Schutz des Haushalts der Union nicht dazu führen darf, dass die 

Verträge, insbesondere das in Artikel 7 EUV festgelegte Verfahren, umgangen werden, und dass sie 

nicht in die Befugnis des Europäischen Rates eingreifen darf, einstimmig zu erklären, dass gegen 

die Rechtsstaatlichkeit verstoßen wurde. 

 

Erklärung der Kommission 

Erklärung zu Erwägungsgrund 6 

Die Kommission bedauert, dass das Europäische Parlament und der Rat sich darauf verständigt 

haben, das Ausgabenziel für Klimaschutzmaßnahmen in einem Erwägungsgrund anzugeben, anstatt 

ein rechtsverbindliches Ziel in einem Artikel festzuschreiben. Die Kommission ist der Ansicht, dass 

ihr diese Vorgehensweise keine ausreichende rechtliche Handhabe gibt, um wirksam zu 

gewährleisten, dass der Beitrag von REACT-EU-Mitteln das vereinbarte Niveau für den Beitrag 

zum Klimaschutzziel erreichen wird, das im mehrjährigen Finanzrahmen und in NextGenerationEU 

gleichermaßen gemäß Nummer 15 der Interinstitutionellen Vereinbarung festgelegt wurde. 
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